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§ 135 BaSAG Mitglieder des
Abwicklungskollegiums

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2024

1. (1)Mitglieder des Abwicklungskollegiums sind:

1. 1.die Abwicklungsbehörde als die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde;

2. 2.die Abwicklungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten, in denen ein der Beaufsichtigung auf

konsolidierter Basis unterliegendes Tochterunternehmen niedergelassen ist;

3. 3.die Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen ein Mutterunternehmen eines oder mehrerer

Institute der Gruppe niedergelassen ist;

4. 4.die Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden;

5. 5.die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde;

6. 6.die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, deren Abwicklungsbehörden Mitglieder des

Abwicklungskollegiums sind; wenn es sich bei der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats nicht um die

Zentralbank des Mitgliedstaats handelt, kann sich die zuständige Behörde von einem Vertreter der

Zentralbank des Mitgliedstaats begleiten lassen;

7. 7.das Bundesministerium für Finanzen;

8. 8.die zuständigen Ministerien anderer Mitgliedstaaten, wenn es sich bei den Abwicklungsbehörden anderer

Mitgliedstaaten, die Mitglieder des Abwicklungskollegiums sind, nicht um die zuständigen Ministerien

handelt;

9. 9.die Behörde, die für das Einlagensicherungssystem eines Mitgliedstaats zuständig ist, wenn die

Abwicklungsbehörde dieses Mitgliedstaats Mitglied des Abwicklungskollegiums ist;

10. 10.die EBA gemäß Abs. 2.

2. (2)Die EBA trägt dazu bei, eine effiziente, effektive und einheitliche Arbeitsweise von Abwicklungskollegien unter

Beachtung internationaler Standards zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ist sie von der Abwicklungsbehörde als

die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde als Mitglied ohne Stimmrecht zu den Sitzungen des

Abwicklungskollegiums einzuladen.

3. (3)Die Abwicklungsbehörde als die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde kann die

Abwicklungsbehörden von Drittländern auf deren Ersuchen einladen, als Beobachter am Abwicklungskollegium

teilzunehmen, wenn

1. 1.ein im EWR niedergelassenes Mutterunternehmen oder Institut ein Tochterinstitut oder eine Zweigstelle in

diesem Drittland hat, die als bedeutend angesehen werden würde, wenn sie im EWR niedergelassen wäre,

und

2. 2.die Abwicklungsbehörde des Drittlands Geheimhaltungsanforderungen unterliegt, die nach Auffassung

der Abwicklungsbehörde den in § 122 festgelegten Anforderungen entsprechen.
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